
Öffentliche Bekanntmachung 

Gemeinde Heidgraben 

 über die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Heidgraben 
(öffentlich)  

 am Montag, den 10.12.2012 um 19:00 Uhr  

 im Gemeindezentrum Heidgraben, Uetersener Straße 8  

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Mitteilungen des Bürgermeisters 
  
2 Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen (über- und außer-

planmäßige Ausgaben) 
  
3 Bericht über überplanmäßige Ausgaben gemäß § 82 GO 
  
4 Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssat-

zung 2012 mit Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und Stellenplan 
  
5 Beschluss über die Einrichtung einer "Offenen Ganztagsschule" ab 

Schuljahr 2013/2014 in Heidgraben 
  
5.1 Pädagogisches Programm 
  
5.2 Trägerschaft 
  
5.3 Finanzierung 
  
6 Beratung und Beschlussfassung über die Mitgliedschaft bzw. Grün-

dung einer Mitgliedschaft im Zweckverband Breitband 
  
7 Satzung über Kindergartengebühren 
  
8 Finanzierungsplan für den Anbau am Kindergarten für die Betreuung 

von Kindern unter 3 Jahren 
  
9 Vorschlag für die Wahl eines Schiedsmannes für den Bezirk Heidgra-

ben, Groß Nordende und Neuendeich 
  
10 Wahl eines Gemeindewahlausschusses 
  
11 B-Plan 19 (Grenzstraße) 
  
11.1 10. Änderung des F-Planes -Abwägung- und Satzungsbeschluss 
  



   

11.2 Satzungsbeschluss zum B-Plan 19 (Grenzstraße) 
  
12 Beschluss über die 4. vereinfachte Änderung zum B-Plan Nr. 10 als 

Satzung 
  
13 Beschluss über die Satzung für die Versorgung mit Frischwasser mit 

Gebührensatzung (Verlängerung der Gültigkeitsdauer) 
  
14 Beschluss über die Abwasserbeseitigung und Gebührensatzung (Ver-

längerung der Gültigkeitsdauer) 
  
15 Beschluss über Vorfluter-Gebühren (Oberflächenentwässerung) 
  
16 Einwohnerfragestunde 
  
 
Anschließend folgt voraussichtlich die Beratung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
 
 
gez. Udo Tesch 
(Vorsitzender) 
 
Herr Bürgermeister 
 
 

Unter Punkt  können Fragen zu Beratungs-
gegenständen oder anderen Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft gestellt und Vor-
schläge oder Anregungen unterbreitet wer-
den. Das Fragerecht steht Einwohnerinnen 
und Einwohnern zu, die das 14. Lebensjahr 

vollendet haben. 
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